
 

 
KÖRPERSCHAFTSFORSTDIREKTION FREIBURG 

BEIM REGIERUNGSPRÄSIDIUM 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Körperschaftsforstdirektion  

Freiburg beim Regierungspräsidium 
 
 

Mit Entscheidung der Körperschaftsforstdirektion Freiburg vom 13.12.2019 

(Az.:82/2511.1u2Rütte II) wurde die dauerhafte Waldumwandlung für das Gewerbegebiet 

„Rütte II“ auf dem Flurstück 143/4 der Gemarkung Oberbränd, Stadt Eisenbach 

(Hochschwarzwald) im Rahmen der Bauleitplanung auf 5,5 ha in Aussicht gestellt, sofern bis 

zum Antrag auf Waldumwandlungsgenehmigung sich keine wesentliche Änderung der 

Sachlage ergibt. Die Entscheidung umfasst die Waldumwandlungserklärung nach § 10 i.V.m. 

§ 9 Landeswaldgesetz (LWaldG) inkl. der Zulassungsentscheidung nach dem Gesetz über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Als Nebenbestimmungen wurden CEF 

Maßnahmen sowie forst- und naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. Das 

im Waldumwandlungsverfahren erforderliche UVP-Verfahren wurde gemäß §§ 24 bis 26 

UVPG am 13.12.2019 abgeschlossen.  

 

Nach §§ 27 und 20 UVPG i.V. m. § 74 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 Satz 2 

Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) ist eine Ausfertigung der Entscheidung 

sowohl auf dem zentralen UVP-Portal des Landes Baden-Württemberg (https://www.uvp-

verbund.de) als auch in der Gemeinde für zwei Wochen zur Einsicht auszulegen. Die 

Entscheidung liegt in der Zeit vom 29. Januar 2020 bis zum 14. Februar 2020 bei der 

Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald) zur Einsicht während der allgemeinen 

Dienstzeiten aus. 

 

Die Entscheidung wird dem Träger des Vorhabens, denjenigen, über deren Einwendungen 

entschieden worden ist, und den Vereinigungen, über deren Stellungnahmen entschieden 

worden ist, unmittelbar zugestellt. Gegenüber den übrigen Betroffenen gilt die Entscheidung 

mit dem Ende der Auslegungsfrist als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 LVwVfG). 

 

Die Entscheidung und diese Bekanntmachung sind ab dem 07.01.2020 zusätzlich auf der 

Internetseite des Regierungspräsidiums Freiburg eingestellt (https://rp.baden-

wuerttemberg.de/rpf/Service/Bekanntmachung/Seiten/Forst.aspx). Die Entscheidung kann 

darüber hinaus nach den Vorschriften des Umweltinformationsgesetzes bzw. des 

Umweltverwaltungsgesetzes bei der Körperschaftsforstdirektion beim Regierungspräsidium 

Freiburg, Abteilung 8 Forstdirektion (Dienstgebäude: Rathausgasse 33 79098 Freiburg) 

eingesehen werden. Die Veröffentlichung im Internet dient nur der Information. 

Rechtsverbindlich sind die bei o.g. Stellen ausgelegten Unterlagen. 
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Hinweise: 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 74 LVwVfG 

a.) Die Auslegung gegenüber den Beteiligten, denen die Entscheidungen zugestellt 

werden, keinen Einfluss auf den Lauf der Rechtsbehelfsfrist hat. Gegenüber den 

übrigen Betroffenen gelten die Entscheidungen mit dem Ende der Auslegungsfrist als 

zugestellt. 

b.) Jeder Beteiligte auf schriftlichen Antrag Auskunft darüber erhalten kann, welcher Teil 

der Begründung sich auf das Vorbringen oder das Vorbringen anderer Beteiligter 

bezieht, soweit die Kenntnis dieser Daten zur Geltendmachung seiner rechtlichen 

Interessen erforderlich ist (§74 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 69 Abs. 2 Sätze 3 und 4 

LVwVfG). 

 

RECHTSMITTELBELEHRUNG: Gegen den Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 

Zustellung bei der Körperschaftsforstdirektion Freiburg (Postanschrift: Regierungspräsidium 

Freiburg, Abteilung 8, 79095 Freiburg) Widerspruch erhoben werden. 

 

 

Freiburg, den 16.12.2019 

Körperschaftsforstdirektion Freiburg 


